
 
          

              

PRESSEMITTEILUNG

  

Übernahmeverfahren UniCredit  Bank Austria Creditanstalt AG

   

(Wien, 26. August 2005)    

1. Aus vom Gesetzgeber sorgfältig erwogenen Gründen sieht das österreichische Recht 

keine Genehmigung der Angebotsunterlage durch die Behörde vor. Es verlangt, dass 

der Bieter die Angebotsunterlage bei der Übernahmekommission vor ihrer 

Veröffentlichung einreicht, die das Verfahren überwacht. Ein vom Bieter bestellter 

unabhängiger Sachverständiger hat die Angebotsunterlage zu prüfen. 

2. Daher ist die Pressemitteilung, wonach UniCredit von der österreichischen 

Übernahmekommission die erforderlichen Genehmigungen zur Veröffentlichung der 

Angebotsunterlagen erhalten hat, falsch. 

3. Die Übernahmekommission berichtigt diesen Fehler der UniCredit-Pressemitteilung, 

um bei den Kapitalmarktteilnehmern dem Eindruck entgegenzutreten, dass nach 

österreichischem Recht eine staatliche Autorisierung der Angebotsunterlage erteilt 

wurde. Wenn auch 

 

wie üblich 

 

zwischen dem Bieter und der Kommission 

eingehende Gespräche stattgefunden haben, laufen diese keineswegs auf eine 

Genehmigung hinaus. Insbesondere können Mängel der Angebotsunterlage auch 

nach ihrer Bekanntgabe aufgegriffen werden, etwa aufgrund der Stellungnahme der 

Zielgesellschaft oder sogar nach Durchführung des Umtausches bzw der Auszahlung 

an die Aktionäre.    

Univ.-Prof. Dr. Peter Doralt 
für den 1. Senat der Übernahmekommission    
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